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(54) Schrank, insbesondere Falttüren Sicherheitsschrank

(57) Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein
Schrank, insbesondere Falttüren-Sicherheitsschrank.
Dieser verfügt über wenigstens zwei Falttüren (2, 3) mit
jeweils Außenflügel (2) und Innenflügel (3). Außerdem
ist ein die beiden Falltüren (2, 3) koppelndes Verbin-

dungselement (4) realisiert. Das Verbindungselement (4)
arbeitet über jeweils eine Stelleinrichtung (5, 6, 7, 8) auf
die zugehörige Falttür (2, 3). Erfindungsgemäß sorgen
die beiden Stelleinrichtungen (5, 6, 7, 8) in ihrer paralle-
logrammartigen Stellung für eine Türschließung und in
ihrer dreieckartigen Stellung für eine Türöffnung.



EP 2 017 418 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schrank, insbesondere Falttüren-Sicherheitsschrank, mit wenigstens zwei Falttüren
mit jeweils Außenflügel und Innenflügel, und mit einem die beiden Falttüren koppelnden Verbindungselement, welches
über jeweils eine Stelleinrichtung auf die zugehörige Falttür arbeitet.
[0002] Ein solcher Schrank wird in der Gebrauchsmusterschrift DE 20 2004 004 855 U1 beschrieben. An dieser Stelle
ist jede Tür mit einem Synchronhebel und zusätzlich noch mit einem Lenkhebel ausgerüstet. Die Synchronhebel sind
über ein Verbindungselement gelenkig miteinander verbunden, welches sich in einer Führung verschieben lässt. Die
Führung verläuft senkrecht zu einer von den Türen in deren einen Schrankkorpus verschließenden Stellung aufgespann-
ten Ebene und mittig zwischen den Achsen der Türen.
[0003] Außerdem ist ein die Türen in Richtung Schließstellung kraftbeaufschlagendes Federelement verwirklicht,
welches sich entlang der Führung erstreckt bzw. in dieser aufgenommen wird. Auf diese Weise soll eine echte synchrone
Bewegung der Türen ermöglicht werden, ohne dass eine der Türen der anderen nacheilen muss oder umgekehrt.
Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Türen in geöffneter Stellung zu arretieren.
[0004] Zwar hat sich die bekannte Lehre bewährt, was die Möglichkeit der Einhandbedienung der beiden Falttüren in
Folge des Verbindungselementes angeht. Allerdings ist der betriebene mechanische Aufwand relativ groß und wird das
bekannte kraftbeaufschlagende Federelement durchgängig für die Türschließung eingesetzt. Bei diesem Federelement
handelt es sich um eine Rollfeder, die mit einem Fixierelement zusammenwirkt. Das Fixierelement ist über ein tempe-
raturabhängig schmelzbares Verbindungselement mit dem Schrank verbunden, so dass im Brandfall für eine automa-
tische Türschließung gesorgt wird. Hier lassen sich jedoch Funktionsbeeinträchtigungen nicht immer ausschließen, weil
die bekannte Rollfeder eben bei jedem Schließvorgang Wirkung entfaltet und ggf. Ermüdungserscheinungen zeigt oder
zeigen kann. Das gilt erst recht für das temperaturabhängig schmelzbare Verbindungselement, so dass zusammenfas-
send die Funktionssicherheit insbesondere im Brandfall nicht immer gewährleistet werden kann. Hier setzt die Erfindung
ein.
[0005] Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, einen derartigen Schrank, insbesondere Falttüren-
Sicherheitsschrank, so weiter zu entwickeln, dass auf Basis einer einfachen Mechanik die Funktionssicherheit gesteigert
ist.
[0006] Zur Lösung dieser technischen Problemstellung schlägt die Erfindung bei einem gattungsgemäßen Schrank
vor, dass die über das Verbindungselement miteinander gekoppelten und jeweils die Falttüren beaufschlagenden beiden
Stelleinrichtungen in ihrer jeweiligen parallelogrammartigen Stellung für eine Türschließung und in ihrer jeweiligen drei-
eckartigen Stellung für eine Türöffnung sorgen.
[0007] Im Gegensatz zum Stand der Technik nach der DE 20 2004 004 855 U1 findet also eine gleichsam synchrone
Bewegung der Stelleinrichtungen beim Übergang von der Türschließung zur Türöffnung und zurück nicht unmittelbar
statt, sondern ändert die Stelleinrichtung hierbei ihre topologische Gestalt. So nimmt die Stelleinrichtung bei geschlos-
senen Türen bzw. für die Türschließung eine parallelogrammartige Stellung ein. Dagegen korrespondiert die Türöffnung
zu einer dreieckartigen Stellung der jeweils zugehörigen Stelleinrichtung.
[0008] In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass der Übergang von der parallelogrammartigen Stellung zur
dreieckartigen Stellung und zurück beider Stelleinrichtungen natürlich gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig, also syn-
chron, erfolgt, weil beide Stelleinrichtungen durch das Verbindungselement miteinander verkoppelt sind. Nur ändert die
Stelleinrichtung im Gegensatz zum Stand der Technik - wie beschrieben - ihre jeweilige topologische Gestalt.
[0009] Dabei werden insgesamt günstige Hebelverhältnisse zur Verfügung gestellt. Denn beim Übergang von der
Türschließung zur Türöffnung bzw. um die geschlossenen Falttüren in die geöffnete Position zu überführen, wird in
Folge der parallelogrammartigen Stellung der Stelleinrichtung zunächst mit relativ großen Hebelarmen gearbeitet, so
dass ein großes Drehmoment auf die zugehörige Flügeltür übertragen werden kann. Mit zunehmender Türöffnung
werden die Hebelarme und folglich Drehmomente kleiner. Zugleich korrespondiert die schließlich erreichte Türöffnung
zu einer besonders kompakten Form der Stelleinrichtung, nämlich ihrer dreieckartiger Stellung, so dass der Schrank-
korpus praktisch ungehindert zugänglich ist, um hierin beispielsweise Chemikalien oder andere sicherheitsrelevante
Stoffe einzulagern.
[0010] D. h., die Bestückung und die Entnahme von im Schrank bevorrateten Flüssigkeiten und Feststoffen wird nicht
durch etwaige mechanische Elemente behindert. Hinzu kommt, dass sich der erfindungsgemäße Schrank, insbesondere
Sicherheitsschrank, mit einer Hand öffnen und schließen lässt, so dass die andere Hand zum Bestücken oder zur
Entnahme zur Verfügung steht. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
[0011] Es hat sich bewährt, wenn die Stelleinrichtung wenigstens zweiteilig mit um einen Drehpunkt schwenkbarem
Winkelelement und daran türseitig angeschlossenem Schubelement ausgebildet ist. Das Winkelelement ist vorteilhaft
als Dreieckelement ausgeführt. Folgerichtig stellt das Winkelelement bzw. Dreieckelement insgesamt drei Eckbereiche
zur Verfügung. Dabei ist an einen Eckbereich des Winkelelementes das Verbindungselement angeschlossen. Ein an-
derer Eckbereich sorgt für die Verbindung mit dem Schubelement. Der schließlich noch verbleibende Eckbereich weist
vorteilhaft den Drehpunkt auf.
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[0012] Das Schubelement ist in der Regel über jeweils eine Außenflügelstange und eine Innenflügelstange mit dem
Außenflügel respektive Innenflügel der zugehörigen Falttür verbunden und arbeitet über die betreffenden Flügelstangen
auf die besagte Falttür. Dabei vollführt das Schubelement beim Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung und
zurück - wie das Winkelelement - eine Schwenkbewegung und erfährt zusätzlich eine Parallelverschiebung aus dem
Schrankkorpus heraus. Die Schwenkbewegung wird einerseits durch das Winkelelement und andererseits durch einen
ortsfesten korpusseitigen Drehpunkt vorgegeben. Der korpusseitige Drehpunkt korrespondiert zu der jeweiligen Falttür
und findet sich im Inneren des zughörigen Schrankkorpus.
[0013] Dazu ist die Falttür mit einem Ausleger ausgerüstet, welcher an dem ortsfesten korpusseitigen Drehpunkt
angreift. Meistens finden sich der Ausleger und der fragliche Drehpunkt bodenseitig oder kopfseitig des Schrankkorpus,
um das nutzbare Volumen innerhalb des Schrankkorpus nicht zu begrenzen. Selbstverständlich ist es auch denkbar
und liegt im Rahmen der Erfindung, sowohl mit einem bodenseitigen als auch einem kopfseitigen Ausleger und zuge-
hörigem Drehpunkt zu arbeiten. Dagegen wird die jeweilige Stelleinrichtung und mit ihr das Verbindungselement über-
wiegend im Kopfbereich des Schrankkorpus aufgenommen. Dazu mag der Kopfbereich mit entsprechenden Lagerbök-
ken ausgerüstet sein.
[0014] Üblicherweise ist jeweils ein Lagerbock für jede Falttür vorgesehen und im Kopfbereich des Schrankkorpus
angeordnet. Dabei mögen der jeweilige Lagerbock, die Stelleinrichtung und das die beiden Stelleinrichtungen koppelnde
Verbindungselement insgesamt in einem abgetrennten Kopfbereich des Schrankkorpus angeordnet werden, was jedoch
nicht zwingend ist.
[0015] Die Flügelstangen, d. h. die Außenflügelstange und die Innenflügelstange für die zugehörige Falttür, sind
vorteilhaft jeweils endseitig an das Schubelement angeschlossen. Dabei gehen die jeweiligen Flügelstangen beim Wech-
sel von der Türschließung zur Türöffnung von einem nahezu parallelen Verlauf in einen winkligen Verlauf zueinander
über. Von besonderer Bedeutung ist noch ein Türschließer, welcher mittelbar oder unmittelbar an das Verbindungsele-
ment angeschlossen ist. Der Türschließer mag dafür sorgen, dass die jeweilige Falttür von ihrem geöffneten Zustand
in die geschlossene Stellung überführt wird respektive dieser Vorgang (der in der Regel manuell initiiert wird) eine
mechanische Unterstützung erfährt. Außerdem sorgt der Türschließer in der Regel dafür, dass die Schließbewegung
der Falttüren gedämpft wird.
[0016] Im Rahmen der Erfindung kommt nun der Tatsache selbstständige Bedeutung zu, dass wenigstens ein Element
des Türschließers mittels einer Auslöseeinrichtung in vorgespannter Stellung gehalten wird. Dabei kann die Auslegung
weiter so getroffen werden, dass der Türschließer nur nach Betätigen der Auslöseeinrichtung für eine automatische
Türschließung sorgt und ansonsten nicht zum Einsatz kommt. Bei dem fraglichen Element mag es sich um einen an
den Türschließer angeschlossenen Arm handeln, welcher seinerseits unmittelbar auf das Verbindungselement arbeitet
bzw. an eine der beiden Stelleinrichtungen angeschlossen ist.
[0017] Im Falle der Betätigung der Auslöseeinrichtung und bei geöffneten Falttüren sorgt nun das vorgespannte
Element bzw. der angesprochene Schließarm dafür, dass der Türschließer am Verbindungselement respektive einer
Stelleinrichtung angreift und diese in Richtung Türschließung beaufschlagt. Dadurch, dass die beiden Stelleinrichtungen
durch das Verbindungselement miteinander verkoppelt sind, wird hierdurch für eine automatische und gleichmäßige
Schließung beider Falttüren gesorgt.
[0018] Bei der Auslöseeinrichtung kann es sich grundsätzlich um eine solche handeln, die das Element in vorge-
spannter Stellung beispielsweise mit Hilfe eines Elektromagneten hält, welcher sich einzeln oder zentral gesteuert
auslösen lässt. Meistens kommt jedoch als Auslöseeinrichtung ein temperaturabhängig schmelzendes Schmelzlot zum
Einsatz, welches bei Überschreiten einer bestimmten kritischen Temperatur dafür sorgt, dass das fragliche Element
seine vorgespannte Stellung verlässt und die im Element gespeicherte Spannungsenergie bzw. die im Türschließer
gewonnene Energie dazu genutzt wird, die automatische Türschließung zu bewerkstelligen.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher
erläutert; es zeigen:

Figuren 1a und 1b den erfindungsgemäßen Schrank, perspektivisch (Fig. 1a) und im schematischen Schnitt (Fig.
1b) in geschlossener Stellung und

Figuren 2a und 2b den zugehörigen Schrank in geöffneter Stellung perspektivisch (Fig. 2a) und in schematischem
Schnitt (Fig. 2b).

[0020] In den Figuren ist ein Schrank dargestellt, bei dem es sich vorliegend und nicht einschränkend um einen
Falttüren-Sicherheitsschrank handelt. Dieser Schrank mag zur Aufnahme von Gefahrstoffen, flüssigen und festen Che-
mikalien dienen bzw. als Laborschrank ausgeführt sein. Es sind aber auch Ausgestaltungen als Werkzeugschrank
denkbar. Jedenfalls werden in der Regel in dem fraglichen Schrank sicherheitsrelevante Stoffe gelagert, die oftmals
explosiv sind, so dass in bestimmten Fällen für eine automatische Schließung gesorgt werden muss. Auch eine kom-
fortable Bedienung nur mit einer Hand ist wünschenswert.
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[0021] Zu diesem Zweck ist der beschriebene Schrank vorliegend und nicht einschränkend als Falttüren-Sicherheits-
schrank ausgebildet und verfügt in seinem grundsätzlichen Aufbau über einen lediglich angedeuteten Schrankkorpus
1 und wenigstens zwei Falttüren 2, 3. Die Falttüren 2, 3 verfügen über jeweils einen Außenflügel 2 und einen Innenflügel
3. Außerdem ist ein die beiden Falttüren 2, 3 koppelndes Verbindungselement 4 realisiert.
[0022] Das Verbindungselement 4 arbeitet über jeweils eine zugehörige Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 auf die angeschlos-
sene Falttür 2, 3. Die Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 ist ihrerseits wenigstens zweiteilig aufgebaut. Sie setzt sich grundsätzlich
aus einem Winkelelement 5 und einem daran angeschlossenen Schubelement 6 zusammen. Das Schubelement 6 ist
türseitig, d. h. in Richtung auf die Falttüren 2, 3, an das jeweilige Winkelelement 5 angeschlossen.
[0023] Das Schubelement 6 seinerseits ist mit den Falttüren 2, 3 über jeweils Flügelstangen 7, 8 verbunden. Dabei
sind die Flügelstangen 7, 8 jeweils endseitig an das Schubelement 6 angeschlossen. Bei den Flügelstangen 7, 8 handelt
es sich einerseits um eine Außenflügelstange 7 und andererseits eine Innenflügelstange 8. Man erkennt, dass die
Außenflügelstange 7 jeweils an den Außenflügel 2 der Falttür 2, 3 angeschlossen ist. Dagegen sorgt die Innenflügelstange
8 dafür, dass Stellbewegungen des Schubelementes 6 auf den zugehörigen Innenflügel 3 der Falttür 2, 3 übertragen
werden.
[0024] Das Winkelelement 5 ist im Beispielfall als Dreieckelement 5 ausgeführt. Es verfügt folglich über drei Eckbe-
reiche 5a, 5b und 5c. An den Eckbereich 5a ist das Verbindungselement 4 angeschlossen. Der Eckbereich 5b ist mit
dem Schubelement 6 verbunden. Außerdem ist im Rahmen des Ausführungsbeispiels im Eckbereich 5b ein Ende der
Innenflügelstange 8 sowohl an das Schubelement 6 als auch das Winkelelement 5 angeschlossen. Der noch verbleibende
Eckbereich 5c des Winkelelementes bzw. Dreieckelementes 5 weist einen ortsfesten Drehpunkt 9 auf, um den das
Winkelement bzw. Dreieckelement 5 beim Wechsel von einer Türschließung entsprechend den Figuren 1a und 1b zur
Türöffnung entsprechend den Figuren 2a und 2b verschwenkt wird, und zwar vorliegend im Gegenuhrzeigersinn um
einen Winkel α von ca. 60°. Das ist natürlich nicht einschränkend zu verstehen. Um ausgehend von den Figuren 2a, 2b
mit den Falttüren 2, 3 in geöffneter Stellung die Türschließung entsprechend den Fig. 1a und 1b zu bewirken, muss
demzufolge das Winkelelement bzw. Dreieckelement 5 im Uhrzeigersinn um den fraglichen Drehpunkt 9 unter Berück-
sichtigung wiederum des Winkels α verschwenkt werden.
[0025] Auch das Schubelement 6 führt beim Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung und zurück eine Schwenk-
bewegung aus. Diese Schwenkbewegung des Schubelementes 6 wird einerseits durch seine Verbindung mit dem
Winkelelement 5 in dessen Eckbereich 5b und andererseits durch einen ortsfesten korpusseitigen Drehpunkt 10 vorge-
geben. Dieser Drehpunkt 10 findet sich im Innern des Schrankkorpus 1. Die jeweilige Falttür 2, 3 ist über einen Ausleger
11 mit dem fraglichen Drehpunkt 10 verbunden.
[0026] Beim Wechsel von der Türschließung nach den Figuren 1a, 1b zur Türöffnung entsprechend den Figuren 2a,
2b vollführt das Schubelement 6 eine Schwenkbewegung um einen Winkel β von ca. 15° im Uhrzeigersinn. Von beson-
derer Bedeutung ist der zusätzliche Umstand, dass das Schubelement 6 gleichzeitig eine Parallelverschiebung im
Vergleich zu einem zugehörigen Lagerbock 12 erfährt, und zwar gleichsam aus dem Schrankkorpus 1 heraus. Tatsächlich
dient der Lagerbock 12 primär zur Lagerung der gesamten Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8, wobei im Ausführungsbeispiel der
Lagerbock 12 den Drehpunkt 9 definiert und zusätzlich noch einen Anschlag 14 aufweist, welcher die Drehbewegung
der rechten Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 begrenzt und folglich beider Falttüren 2, 3.
[0027] Insbesondere die schematischen Schnittdarstellungen nach den Figuren 1b und 2b machen deutlich, dass das
Verbindungselement 4 beim Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung und zurück im Wesentlichen eine Linear-
bewegung entlang seiner Längsrichtung vollführt und zusätzlich noch einen geringfügigen Parallelversatz erfährt. Ins-
gesamt ist das Verbindungselement 4 winklig im Vergleich zu einer von den Falttüren 2, 3 aufgespannten Türschließebene
T angeordnet. Vorliegend ist der fragliche Winkel γ der Schrägstellung im Bereich von ca. 20 bis 30° angesiedelt.
[0028] Der Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung wird nun erfindungsgemäß dadurch bewerkstelligt, dass
die beiden Stelleinrichtungen 5, 6, 7, 8 in ihrer parallelogrammartigen Stellung nach den Figuren 1a, 1b für die betreffende
Türschließung sorgen und in ihrer dreieckartigen Stellung nach den Figuren 2a, 2b eine Türöffnung bewirken. Das wird
im Detail so erreicht, dass die jeweiligen und endseitig an das zugehörige Schubelement 6 angeschlossenen Flügel-
stangen 7, 8 in der zur Türschließung korrespondierenden Position über einen nahezu parallelen Verlauf verfügen. Wird
jedoch das Schubelement 6 zur Türöffnung um den Winkel β geringfügig verschwenkt und gleichzeitig in Richtung auf
die Falttüren 2, 3 gegenüber dem zugehörigen Lagerbock 12 gleichsam parallel verschoben, so verlassen die betref-
fenden Flügelstangen 7, 8 ihren nahezu parallelen Verlauf entsprechend den Figuren 1a, 1b. Denn sie gehen in einen
winkligen Verlauf entsprechend der Darstellung nach den Figuren 2a, 2b über.
[0029] Als Folge hiervon werden die beiden Flügel 2, 3 der jeweiligen Flügeltür 2, 3 kaskadenartig parallel und ne-
beneinander liegend in ihrer geöffneten Stellung positioniert. Dadurch steht ein maximaler und von den Falttüren 2, 3
zur Verfügung gestellter Zugriffsbereich auf das Innere des Schrankkorpus 1 zur Verfügung, welcher die Entnahme und
die Bestückung mit beispielsweise sicherheitsrelevanten Stoffen erleichtert.
[0030] Im Ausführungsbeispiel ist der rechten Falttür 2, 3 noch ein Türschließer 15, 16 zugeordnet. Dieser Türschließer
15, 16 ist mittelbar oder unmittelbar an das Verbindungselement 4 angeschlossen. Grundsätzlich kann der fragliche
Türschließer 15, 16 auch auf eine der beiden Stelleinrichtungen 5, 6, 7, 8 arbeiten, beispielsweise das Winkelelement
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5. Vorliegend ist der Türschließer 15, 16 zweiteilig ausgestaltet und verfügt über ein vorgespanntes Element 15 und
eine Auslöseeinrichtung 16. Mittels der Auslöseeinrichtung 16 wird das Element 15 in seiner vorgespannten Stellung
gehalten. Nach Betätigen der Auslöseeinrichtung 16 sorgt das Element 15 dafür, dass die beiden (geöffneten) Falttüren
2, 3 automatisch geschlossen werden.
[0031] Bei dem Element 15 mag es sich um eine Rollfeder handeln, die mit Hilfe der Auslöseeinrichtung 16 in längs
erstreckter gespannter Position gehalten wird. Wird die Auslöseeinrichtung 16 betätigt, so entspannt sich das Element
15 bzw. rollt sich zusammen und sorgt dafür, dass die zugehörige Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 und mit ihr die angeschlossene
Falttür 2, 3 die geschlossene Position automatisch einnehmen.
[0032] Weil die Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 über das Verbindungselement bzw. den an dieser Stelle realisierten Verbin-
dungshebel 4 mit der anderen Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 für die andere Falttür 2, 3 verbunden ist, wird auch diese Falttür
2, 3 gleichphasig und automatisch geschlossen. Bei der Auslöseeinrichtung 16 handelt es sich vorliegend um ein Fi-
xierelement, dessen beide Metallplatten mit Hilfe eines bei einer erhöhten Temperatur flüssig werdenden Schmelzlotes
das Element 15 bzw. die Rollfeder in ihrer vorgespannten Stellung halten. Wird die fragliche Temperatur von beispiels-
weise ca. 50° C überschritten, so geht das Schmelzlot in seinen flüssigen Zustand über und nimmt die Feder bzw. das
Element 15 ihre bzw. seine entspannte Stellung ein. Dabei wird die Stelleinrichtung 5, 6, 7, 8 mitgenommen, sofern sich
die zugehörige Falttür 2, 3 in geöffneter Position befindet. Das gilt wegen der Kopplung der beiden Falttüren 2, 3 für
beide Falttüren 2, 3 zusammengenommen.
[0033] Es versteht sich und wird deutlich, dass der Türschließer 15, 16 nur im Ausnahmefall aktiv wird, nämlich dann,
wenn die kritische Temperatur von 50 C überschritten wurde respektive die Auslöseeinrichtung 16 eine Betätigung zur
Freigabe des Elementes bzw. der Rollfeder erfahren hat. Im Normalfall werden die Falttüren 2, 3 jedoch rein manuell
bedient, und zwar meistens mit nur einer Hand. Das heißt, die Falttüren 2, 3 werden sowohl manuell geöffnet als auch
geschlossen. Der Türschließer 15, 16 ist demgegenüber von den Stelleinrichtungen 5, 6, 7, 8 und folglich auch den
Falttüren 2, 3 funktional entkoppelt. Er kommt im Rahmen des Ausführungsbeispiels nur dann zum Einsatz, wenn infolge
der erhöhten Temperatur das Element bzw. die Rollfeder 15 mit Hilfe der Auslöseeinrichtung 16 nicht mehr in vorge-
spannter Stellung gehalten werden kann und sich folglich entspannt. Befinden sich in dieser Situation die beiden Falttüren
2, 3 in ihrer geöffneten Stellung, so werden sie mit Hilfe des Elementes bzw. des Türschließers 15, 16 insgesamt
automatisch verschlossen.
[0034] Auf diese Weise werden im Brandfall die im zugehörigen Schrank aufgewahrten Wertstoffe und Chemikalien
vor direkten Brandeinwirkungen und möglicherweise einer Explosion geschützt. - Selbstverständlich kann die Auslö-
seeinrichtung 16 auch anderweitig dafür sorgen, dass das vorgespannte Element 15 seine Wirkung für die automatische
Türschließung entfaltet. Denkbar ist es hier, mit einer elektromagnetisch betätigten Auslöseeinrichtung 16 zu arbeiten,
die beispielsweise ihr Signal von einer Zentralstelle erhält.

Patentansprüche

1. Schrank, insbesondere Falttüren-Sicherheitsschrank, mit wenigstens zwei Falttüren (2, 3) mit jeweils Außenflügel
(2) und Innenflügel (3), und mit einem die beiden Falttüren (2, 3) koppelnden Verbindungselement (4) welches über
jeweils eine Stelleinrichtung (5, 6, 7, 8) auf die zugehörige Falttür (2, 3) arbeitet, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Stelleinrichtungen (5, 6, 7, 8) in parallelogrammartiger Stellung für eine Türschließung und in dreieckartiger
Stellung für eine Türöffnung sorgen.

2. Schrank nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stelleinrichtung (5, 6, 7, 8) wenigstens zweiteilig
mit um einen Drehpunkt (9) schwenkbarem Winkelelement (5) und daran türseitig angeschlossenem Schubelement
(6) ausgebildet ist.

3. Schrank nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Schubelement (6) über jeweils eine Außenflügel-
stange (7) und eine Innenflügelstange (8) auf den Außenflügel (2) respektive Innenflügel (3) der zugehörigen Falttür
(2, 3) arbeitet.

4. Schrank nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schubelement (6) eine durch das Winkel-
element (5) einerseits und einen ortsfesten korpusseitigen Drehpunkt (10) andererseits vorgegebene Schwenkbe-
wegung und zusätzlich eine Parallelverschiebung vollführt.

5. Schrank nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils endseitig an das Schu-
belement (6) angeschlossenen Flügelstangen (7, 8) beim Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung von einem
nahezu parallelen Verlauf in einen winkligen Verlauf zueinander übergehen.
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6. Schrank nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Winkelelement (5) als Dreiek-
kelement (5) ausgeführt ist, an dessen Eckbereichen (5a, 5b, 5c) einerseits das Verbindungselement (4) und an-
dererseits das Schubelement (6) angeschlossen sind, während der noch verbleibende Eckbereich (5c) den Dreh-
punkt (9) aufweist.

7. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (4) zum
Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung und zurück im Wesentlichen eine Linearbewegung mit ggf. Paral-
lelversatz vollführt.

8. Schrank nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (4) winklig
im Vergleich zu einer Türschließebene (T) angeordnet ist.

9. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Türschließer (15, 16) mittelbar
oder unmittelbar an das Verbindungselement (4) angeschlossen ist.

10. Schrank nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Element (15) des Türschließer (15,
16) mittels einer Auslöseeinrichtung (16) in vorgespannter Stellung gehalten wird und nach Betätigen der Auslö-
seeinrichtung (16) für eine automatische Türschließung sorgt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Schrank, insbesondere Falttüren-Sicherheitsschrank, mit wenigstens zwei Falttüren (2, 3) mit jeweils Außenflügel
(2) und Innenflügel (3), und mit einem die beiden Falttüren (2, 3) koppelnden Verbindungselement (4), welches über
jeweils eine Stelleinrichtung (5, 6, 7, 8) auf die zugehörige Falttür (2, 3) arbeitet,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die beiden Stelleinrichtungen (5, 6, 7, 8) in parallelogrammartiger Stellung für eine Türschließung und in
dreieckartiger Stellung für eine Türöffnung sorgen und hierzu
- die Stelleinrichtung (5, 6, 7, 8) wenigstens zweiteilig mit um einen Drehpunkt (9) schwenkbarem Winkelelement
(5) und daran türseitig angeschlossenem Schubelement (6) ausgebildet ist, wobei
- das Schubelement (6) über jeweils eine Außenflügelstange (7) und einen Innenflügelstange (8) auf den Au-
ßenflügel (2) respektive Innenflügel (3) der zugehörigen Falttür (2, 3) arbeitet.

2. Schrank nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schubelement (6) eine durch das Winkelelement
(5) einerseits und einen ortsfesten korpusseitigen Drehpunkt (10) andererseits vorgegebene Schwenkbewegung
und zusätzlich eine Parallelverschiebung vollführt.

3. Schrank nach einem der Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils endseitig an das
Schubelement (6) angeschlossenen Flügelstangen (7, 8) beim Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung von
einem nahezu parallelen Verlauf in einen winkligen Verlauf zueinander übergehen.

4. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Winkelelement (5) als Drei-
eckelement (5) ausgeführt ist, an dessen Eckbereichen (5a, 5b, 5c) einerseits das Verbindungselement (4) und
andererseits das Schubelement (6) angeschlossen sind, während der noch verbleibende Eckbereich (5c) den Dreh-
punkt (9) aufweist.

5. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (4) zum
Wechsel von der Türschließung zur Türöffnung und zurück im Wesentlichen eine Linearbewegung mit ggf. Paral-
lelversatz vollführt.

6. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (4) winklig
im Vergleich zu einer Türschließebene (T) angeordnet ist.

7. Schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Türschließer (15, 16) mittelbar
oder unmittelbar an das Verbindungselement (4) angeschlossen ist.

8. Schrank nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Element (15) des Türschließer (15,
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16) mittels einer Auslöseeinrichtung (16) in vorgespannter Stellung gehalten wird und nach Betätigen der Auslö-
seeinrichtung (16) für eine automatische Türschließung sorgt.



EP 2 017 418 A1

8



EP 2 017 418 A1

9



EP 2 017 418 A1

10



EP 2 017 418 A1

11



EP 2 017 418 A1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 202004004855 U1 [0002] [0007]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

